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 Veröffentlicht am 26.01.1994
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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1991 §4;

Rechtssatz

Eine maßgebliche Voraussetzung für die Ausdehnung der Gewährung von Asyl gemäß § 4 AsylG 1991 ist der

Tatbestand, daß dem Ehegatten oder einem Elternteil durch die Asylbehörden Asyl gewährt wurde. Die im

Asylverfahren des Ehegatten oder des Elternteils geltend gemachten Asylgründe spielen für die Entscheidung über

Anträge gemäß § 4 AsylG 1991 keine Rolle.
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